
214 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII •. GP 

Bericht 

des Bautenausschusses 

über den Antrag (93/A) der Abgeordneten 
Dipl.-Kfm. Dr. Keimel,Sche~er und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz über die 
einmalige Gewährung einer Sonderbegünsti
gung bei vorzeitiger Rückzahlung von W ohn-, 
baudarlehen der öffentlichen Hand (Rückzah- . 
lungs.~egünstigungsgesetz 1987 - RBG) sowie 
zur Anderung des Wohnbauförderungsgeset
zes 1984, des Stadtemellerungsgesetzes, des 
Wohnungs gemeinnützigkeits gesetzes und des 
Startwohnungsgesetzes (1. W ohnrechtsände-

rungsgesetz - 1. WÄG) 

Die Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. K e i m e I, 
Sc h e m e r und Genossen haben am 24. Juni 1987 
den gegenständlichen Initiativantrag im National
rat eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Bauten
ausschuß zugewiesen. 

Der Bautenausschuß hat den Antrag in seiner 
Sitzung am 30. Juni 1987 in Verhandlung genom
men. Von den Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. K e i
rri e I und S c h e me r wurde ein gemeinsamer 
Abänderungsantrag zu § 14 Z 7 (§ 20 Abs. 2 W oh
nungsgemeinnützigkeitsgesetz) und § 16 (Zitatbe
richtigung in Abs. 1, Anfügung eines Ahs.3) 
gestellt, vom Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. K ei -
me I ein Zusatzantrag auf Anfügung eines 
VIII. Abschnittes, beinhaltend eine Änderung des 
Bundesfinanzgesetzes 1987, der wie folgt begrün
det 'Var: ,,Auf Grund des Rückzahlungsbegünsti
gungsgesetzes 1987 sind bereits im Haushaltsjahr 
1987 Einnahmen zu erwarten. Es ist daher im Btin
desfinanzgesetz dafür vorzusorgen. Gegen diesen 
Teil des Gesetzentwurfes besteht kein Einspruchs
recht des Bundesrates gern. Art. 42 Abs. 5 B-VG." 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Ei g r u b e r, 
Dipl.-Ing. Dr. Kr ün e s, S c h e me r, Ve t t e r, 
He sou n, Dipl.-Vw. Kill i s c h - Ho r n' und 
Hof e r sowie der Ausschußobmann Abgeordneter 
Dipl.-Kfm. Dr. K e i m e I und der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten G r a f beteilig-

ten, wurde der Initiativantrag 93/ A unter Berück
sichtigung der erwähnten Anträge der Abgeordne
ten Dipl.-Kfm. Dr. Keimel und Schemer 
sowie Dipl.-Kfm. Dr. K ei me I mit Mehrheit 
angenommen. Der vom Ausschuß beschlossene 
Gesetzestext ist diesem Bericht beigedruckt. 

Zu diesem Gesetzentwurf traf der Ausschuß fol
gende Feststellungen: 

Das befristete und mit Rechtsanspruch ausgestat
tete Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 ist 
eine generelle Regelung, die naturgemäß nicht auf 
exzeptionelle Fälle Rücksicht nehmen'kann. Sie soll 
rasch und einfach abwickelbar sein und einen Mul
tiplikatoreffekt im Wirtschafts kreislauf durch 
Mobilisierung aushafterder Darlehen bewirken. 

Gegenüber dem Rückzahlungsbegünstigungsge
setz aus 1971 bringt das Rückzahlungsbegünsti
gungsgesetz 1987 zusätzliche' Momente, die zur 
vorzeitigen Rückzahlung Anlaß bieten sollen: 

a) zusätzlich zu der bisherigen Volltilgung die 
Möglichkeiten der Teiltilgung für Mietge
genstände (§ 2 Abs.3), darüber hinaus im 
Rahmen der wohnwertbezogenen Kosten
miete auch als Teiltilgung über 50% für 
ganze Baulichkeiten (§ 4 Abs. 2); 

b) Ausbau der Ermöglichung der Vereinbarung 
eines angemessenen Mietzinses (Entgelts) in 
§ 4 Abs. 2 und § 9 Abs. 4 entsprechend dem 
§ 16 Abs. 1 MRG (bei gemeinnützigen Bau
vereinigungen nach § 13 Abs. 4 WGG unter 
dem Gebot der unternehmens bezogenen 
Gesamtkostendeckung) ; 

c) Aufhebung mobilitätshemmender Faktoren, 
insbesondere "Freimachen" des Grundbu
ches; 

d) durch begünstigte Rückzahlung wird bei vom 
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds geförderten 
Bauten die sonst wirksam werdende raschere 
Tilgung vermieden, bei den übrigen geförder
ten Bauten eine allfällige Neufestlegung der 
Rückzahlungsbedingungen gemäß § 54 WFG 
1984. 
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. 'Durch,' das' Rückzahlungsbegünstigungsgesetz Aufteilungsschltisselheranzuzieh~n;dt:r. ia, den 
198Tünd das I: Wöhnrechtsände:rungsgesCtz sollen'" letzten zwei Kalenderjahren vor' der begünstigten 
Mittel mobilisiert werden, kurzfristig wieder in den Tilgung angewendet wurde bzw. anzuwenden ist, 
Wohnbau fließen und die Bauwirtschaft beleben. wenn dies etwa durch eine Entscheidung der 
Der Gesetzgeber erwartet, daß die Förderungspoli- Schlichtungs stelle oder des Gerichtes in bestimmter 
tik der Länder vorausschauend und rasch darauf Weise festgelegt wird. Im Sinne der bestandrecht
Bedacht nimmt. Die Baupflicht der gemeinnützigen lieh vorgesehenen gegenseitigen Interessenswah
Bauvereinigungen und die ihnen eröffnete begün- rung (§§ 1096 ff ABGB) bei aufrechten Bestandver
stigte Rückzahlung stehen in engem Zusammen- trägen hatte der Gesetzgeber wegen. der Möglich
hang. Gemeinnützige Bauvereinigungen werden keit der vorzeitigen Tilgung des Darlehens durch 
daher ein unmittelbares Interesse an der raschen den Bestandgeber für die Auswirkungen auf den 
Kbnvertierung (§ 4 RBG 1987) haben. Es wur:de Mi~t~ vorzusorgen. Dabei nennt § 2 Abs. 4 RBG 
daher sichergestellt, daß solche Konvertierungen;~'1987:ausdrücklich als wahrungswürdiges Interesse 
im Interesse der öffentlichen Förderung so durch- den allfälligen Wegfall von Annuitätenzuschüssen 
geführt werden können, daß die begünstigten Mie- oder Wohnbeihilfen. Die Interessenswahrung des 
ter bestehender Baulichkeiten weiter. im Gep:uß .' Mi~tersist folglich dann erreicht, und kann er seine 
ihrer Begünstigungen bleiben (§ 4 Abs. 1 RBG 1987 Zustimmung dann nicht verweigern, wenn der von 
und § SS WFG 1984). ihm zur begünstigten Tilgung erbrachten Leistung 

Das 1; W ohnrechtsänderungsgesetz enthält 
Bereinigungen und Harmonisierungen der W ohn
rechtsbestimmungen und stellt sicher, daß die För
derung der Stadterneuerung weitergeführt werden 
kann, wobei das Schwergewicht auf wohnumfeld -
bezogenen Maßnahmen sowie auf der Sanierung 
denkmalgeschützter Gebäude liegen soll. Dem 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 und dem 
1. Wohnrechtsänderungsgesetzkommt im beSonde
ren auch arbeitsmarktpolitische Bedeutung zu, da 
die eingehenden Mittel zum Großteil direkt in die 
Wohnbauförderung fließen und sonst auslaufende 
Förderungsmöglichkeiten aufrechterhalten werden. 
Zugleich werden KlarsteIhmgen vorgenommen, um 
keine Änderung. der Praxis zufolge später. aufge
tauchter Interpretationsschwierigkeiten erforder
lich zu machen. 

Zu einzelnen Bestimmungen hält der Ausschuß 
fest: 

zum I. Abschnitt (RBG 1987) 

Zu § 1: 

Der Begriff "öffentliche Wohnbau darlehen" des 
§ 1 ist - wie die spätere Kurzfassung "Förderungs
darlehen" zeigt - auf den Begriff des Förderungs
darlehens in der Fassung durch § 18 und § 22 WFG 
1984 abgestellt. Daher sind Förderungsdarlehen 
nicht auch Eigenmittelersatzdarlehen. Liegt der 
Zeitpunkt der Zusicherung im FÖrderungsverf~h
ren vor dem Stichtag 1. Jänner 1980, sind auch spä
tere Nachtragsförderungen erfaßt. Durch die 
begünstigte Tilgung soll eine möglichst weitge
hende Entschuldung vom Förderungsdarlehen 
bewirkt werden. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung enthält die Möglichkeit der 
Teiltilgung für einzelrie Mietgegenstände und nicht 
nur für solche Wohneinheiten, an denen Woh
nungseigentum schon begründet wurde. Für die 
Auf teilung der Darlehensrestschuld ist dabei jener 

durch' eine entsprechende Mietzinsreduktion 
Rechung getragen wird oder ohnedies Annuitäten
zuschüsse (§4 Abs.1 RBG) oder Wohnbeihilfen 
(§ S5 WFG 1984) weiter zu gewähren sind. 

Zu § 3: 

Das Abstellen aufdieurspfÜngliche Darlehens
laufzeit soll verhindern, daß Darlehensnehmer, die 
kraft Gesetzes erhöhte Tilgungsraten zu leisten 
haben (§ 36 Abs. i WFG 1968, § 60 Abs: 5WFG 
1984), in der Begünstigung verkürzt werden. 

Zu § 4: 

Entsprechend der besonderen AufgabensteIlung 
und den dafür 'geltenden Finanzierungsregeln, steht 
Gemeinden und gemeinnützigen Bauvereinigungen 
als zusätzliche Form der Tilgung das Konversions
darlehen offen, sofern nicht nach der starren Staf
felung des § 3 Abs. 1 RBG 1987 vO/;gegangen wird. 
Dabei modifiziert § 4 RBG 1987 nicht nur die 
starre Staffelung des § 3 Abs. 1, sondern eröffnet 
eine weitere Art der Teiltilgung nach § 4 Abs. 2 für 
gemeinnützige .Bauvereinigungen zusätzlich zu 
jener nach § 2 Abs. 3 RBG 1987. Sie wird insbeson
dere dazu anreizen, möglichst die gesamte Baulich
keit in die bis zum WGG 1979 geltende und nun 
modifiziert wieder aufgenommene unternehmens
bezogene Kostenmiete schrittWeise überführen zu 
können. Mietobjektsbezogen sollen aber alle Darle
hehsnehmer begünstigt teil tilgen können. Soweit 
für' den Darlehensnehmer bundesrechtliche Miet
zinsbildungsvorschriften (MRG, § 32 WFG 1968, 
§ 15 WWG) gelten, ist nur § 2 Abs. 3 RBG 1987 

;maßgebend. Für die andere Gruppe der Darlehens-
nehmer, deren Mietobjekte jedochvon förderungs
rechtlichen Mietzinsbildungsvorschriften nicht 
erfaßt wurden, sorgt § 4 Abs. 2 RBG 1987 vor. 
Dabei kann das voIit Gesetzgeber angestrebte Aus
pendeln in die unternehmensbezogene Kostenmiete 
für die gesamte Baulichkeit auch dadurch bewirkt 
werden, daß sich bei einer nach Mietgegenständen 
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bestimmten Teiltilgung (§ 2 Abs. 3 RBG 1987 sinn
gemäß) eine Teiltilgung von mehr als 50 v H nach 
§ 4 Abs. 2 RBG 1987 zweiter Fall ergibt. Für die 
begünstigte Teil- oder Volltilgung durch eine 
Gemeinde oder andere Vermieter sorgt § 9 Abs. 4 
RBG 1987 durch die § 16 Abs.l MRG nachgebilc 
dete Befugnis zur Vereinbarung einer angemesse
nen Miete vor, wenn nach bewirkter Tilgung Neu
verträge abgeschlossen werden. Für gemeinnützige 
Bauvereinigungen gilt für Neuverträge bei entgeltli
cher Gebrauchsüberlassung von Wohnungen und 
Geschäftsräumlichkeiten die unternehmensbezo
gene Kostenmiete, sofern der Mietgegenstand 
begünstigt nach dem RBG 1987 teil- oder vollge
tilgt ist. Auf das Konversionsdarlehen nimmt 
gesondert § 9 Abs. 1 und § 10 RBG 1987 sowie § 55 
WFG 1984 Bedacht. 

Berechnungsmodus des Nachlasses beim Kon
versionsdarlehen : Gegeben sind die Annuitäten des 

Rechenbeispiel 1 

Für ein Objekt sei ein Förderungsdarlehen von 

Förderungsdarlehens und allfälliger sonstiger 
Hypothekardarlehen. Diese zusammen, 25 Jahre 
Laufzeit und 8 vH rechnerischer Zinsfuß determi
nieren ein neuaufzunehmendes Kapital. Vermin
dert man dieses um die aushaftenden übrigen Dar~ 
lehensbeträge, so ergibt sich ein Rest. Der Quotient 
aus Rest und öffentlicher Darlehensschuld ergibt 
den Nachlaß, der 60 vH nicht übersteigen darf; in 
diesem Fall ist die Konversion nicht zulässig. 
Gemeinden und gemeinnützige Bauvereinigungen 
können jedoch in solchen·· Fällen immer nach §3 
RBG 1987 tilgen. Der Entgeltberechnung ist im 
Falle des Konversionsdarlehens stets als Ausgangs
basis der rechnerische Zinsfuß 8 vH zugrunde zu 
legen. Dann gilt für spätere Zinsfußänderungen 
§ 17 Abs. 2 WFG 1984. Der Berechnung ist ein ein
heitlicher Teiltilgungssatz sowohl für öffentliche 
als auch Kapit~lmarktdarlehen (Bausparkass~n~ 
oder sonstige Hypothekardarlehen) zugrunde .zu 
legen. 

gewährt worden, zusätzlich wurde ein Hypothekardarlehen von 
aufgenommen. 

4,000 Mio S 
·6,000 Mio S 

Nach 10 Jahren haften aus: Förderungsdarlehen ......................... , ...... 3,795Mio S 
Nach 10 Jahren haften aus: Hypothekardarlehen .............................. 4,811 Mio S 

die zugehörigen Annuitäten betragen: Förderungsdarlehen ..................... 0,04 MioS p. a: 
Hypothekardarlehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,562 Mio S p: a. 

Zusammen ... '.' . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 0,602 Mio S p. a. 

602 (1 0825 -1) 
Konversionsdarlehen K = 1,082~ x 0,08 = 

Restkapital: 6,426-4,811 = 

B
. (3,795-1,615) 

egünsttgung: 100 3,795 = 57,4% 

Rechenbeispiel 2 

Dasselbe Objekt, nach Ablauf von 15 Jahren 

6,426 Mio S 

1,615 Mio S 

Aushaftendes Förderungsdarlehen .......................................... 3,689 Mio S 
Aushaftendes Hypothekardarlehen .......................................... 3,722 Mio.S 
Annuitäten wie oben, Summe ............ ;................................. 0,602Mio S p. a. 

Rechnerisches Konversionsdarlehen wie oben 
rechnerisches Restkapital 6,426 - 3,722 = 

h . h B' (3,689~2,704) 
rec nensc e. egi,insugung 100 3689 = 26,7% < 50% , 

6,426 Mio S 
2,704 Mio S 

gesuchte neue Laufzeit, wenn die Begünstigung 50% ist: 
Restkapital 3,722 + 0,5 x 3,689 ........................ :.................... 5,5665 Mio S 

daraus: 17,5 Jahre Laufzeit des Konversionsdarlehens 
5,5665 x 1,0817,5 x 0,08 

Kontrolle a = 1;0817,5_1 = 601,8 . ca. 0,602 Mio S· p. a. 

2 
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Zu § 5: 

Der Ausschluß von D;r1ehen mit kürzerer als 
fünf jähriger' Restlaufzeit dient der Verwaltungs
ökonomie. V oraussetzl!ng der Begünstigung ist die 
tilgungsplanmäßige~ Abstattung der Schuld und die 
Einhaltung der' Förderungsbestimmungen. 

Zu § 7: 

Hin!iichtlich der Yerwendung der eingehenden 
Rückflüsseist eine Teilung zwischen dem Bund 
einerseits und den Ländern andererseits vorgese
hen. 

Zwei Drittel der dUrch die Begünstigung bewirk
ten Eingänge an die bel den Bundeswohnbaufonds 
sollen den Lindern iufließen.'Ausder Anwendung 
des§ 7 Abs.2,WFG1984 ergibt sich, daß essich bei 
diesen Miüelit um Rückflüsse 'im Sinne des § 7 
Abs.1 Z3 lit. a und h WFG1984 und damit um 
Förderungsmittel gemäß dem WFG 1984 handelt. 
Sie sind daher gemäß § 10 Abs.2 WFG 1984 für 
Zwecke der Wohnbauförderung der Länder zu ver
wenden. 

Zu § 9: 

Neben' den' Rechtsansprüchen auf Nachlaß bei 
begünstigter Voll- oder Teiltilgung kommt vor 
allem der dadurch möglichen Aufhebung von 
Beschränkungen Bedeutung zu. Das kann sich 
jedoch nicht' auf solche Auflagen beziehen, die 
nach ihrem Wesen über den Bestand des Förde
rungsdadehens hinauswirken sollen, nämlich in der 
Förderungszusicherung und den Förderungsdarle
hensbedingungen angeordnete Wartungs-, Nut
zungs-, Anschlllß- oder Kostenaufteilungsregeln. 

Ist der Mietgegenstand durch Voll- oder Tei1ti1~ 
gung nach § 2 Abs. 2 oder 3 von der auf der Lie
genschaft haftenden Förderungsschuld befreit, rich
tet sich die Neuvermietung nach § 9 Abs. 4 RBG 
analog zu § 16 Abs. 1 MRG. Durch die Schuldtil
gung, nicht erst mit Löschung der hypothekari
schen Sicherstellung, tritt für den mit öffentlicher 
'Förderung geschaffenen Mietgegenstand anstelle 
der förderungsrechtlichen Mietzinsbildungsvor
schriften (§ 15 WWG, § 32 WFG 1968), die auch 
gegenüberdern § 1 Abs. 4 Z 2 und 3 MRG vorge
hen, das Angemessenheitsprinzip des § 16 Abs. 1 
Z 1 und 2' MRG. Durch § 9 Abs. 4 RBG als Sonder
tatbestand wird eine Gleichbehandlung aller geför
derten Mietgegenstände, für die begünstigt zurück
gezahlt wurde, gewährleistet. Die Rechtsfolgen der 
begünstigten Darlehensrückzahlung beziehen sich 
auch auf die Rechtsnachfolger des Darlehens~ 
schuldners, der begünstigt zurückgezahlt hat 
(OGH 10. Juni 1986, 5 Ob 120/86). Für gemein
nützige Bauvef~inigungen gilt die unternehmensbe
zogene Kostenmiete. Erfüllt ein Rechtsnachfolger 
der gemeinnützigen Bauvereinigung, die begünstigt 
zurückgezahlt. h:n, nicht die Voraussetzung des § 1 
Abs.3 MRG, gilt auch für diesen Rechtsnachfolger 

- so wie für andere hicht-gemeinnützige Vermie
ter - der § 9 Abs. 4. RBG 1997~ 

Zu § 10: 

Schrifteri und Rechtsgeschäfte, die durch die 
begünstigte Tilgung veranlaßt sind, sonst stempel
oder rechtsgebührenpflichtig wären, werden gebüh
renbefreit, auch wenn die Voraussetzungen des 
§ 33 TP 19 Abs. 5 oder TP8 Abs. 5 GebG 1957 
nicht erfüllt werden, zumal das Umschuldungsver
fahren nach dem RBG 1987 in der Regel mehr als 
einen Monat in Anspruch nehmen wird. Für diesen 
Fall ist auch eine Gerichtsgebührenbefreiung einge
räumt. 

zum 11. bis VII. Abschnitt (1. WÄG) 

Zu § 11: 

Diese Bestimmung dient' der Verwaltungsverein
fachung. Da die Finanzierung der vom Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds geförderten Bauten 
längst abgeschlossen ist, erscheint es nicht sinnvoll, 
das Belastungsverbot und das Vorkaufsrecht 
zugunsten des Fonds weiter aufrechtzuerhalten. 

Zu § 12: 

Die vorgesehenen Ergänzungen in § 53 Abs. 3 
WFG 1984 sollen gewährleisten, daß auch die 
grundbücherliehe Sicherstellung von rückzahlbaren 
Annuitäten- oder Zinsenzuschüssen, die den Cha
rakter von Krediten haben, von den Gerichtsgebüh
ren befreit ist. 

Da das Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 
befristet ist, wurde von' einem formellen' Außer
kraftsetzen der im § 49 Abs. 6 in Verbindung mit 
§ 60 Abs. 10 WFG 1984 vorgesehenen begünstigten 
Rückzahlung abgesehen. 

Zu § 13: 

Die Neufassung des § 1 Abs. 2 StEG nimmt auf 
die durch das Wohnhaussanierungsgesetz geän
derte Fassung des Art. IV Zider Mietengesetzno
velle 1974, BeB!. Nr. 409 Bezug. ' 

Die Ergänzung in Abs. J des § 33 StEG soU die 
Förderung kultur- oder kunstgeschichtlich bedeut
samer Gebäude, gleich ob sie Wohnzwecken die
nen oder nicht, ermöglichen. 

Wohnbauförderungsgesetz 1984tirid Wohnnaus
sanierungsgesetz dienen der Schaffung oder Adap
tierung von Wohnraum und unmittelbar damit 
zusammenhängenden 'Einrichtungen. DUrch die 
Bezugnahme auf die "Wohnumwelt" in Abs. 2 sol-' 
len jene über den linmittelbarenWohnbereichhiri
ausgehenden Maßnahmen betontwerdeh; diedet 
Hebung der Lebensqualität dienen. 

Durch die iri§ 33 Abs.3 StEG normierte Yer
pflichtung, die auf Grund des, Wohnhau's-Wied~i:-
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aufbaugesetzes gewährten Darlehen ab 1. Jänner 
1988 in Raten von 3,5 vH der Darlehenssumme zu 
tilgen, wird § 60 Abs. 5 WFG 1984 - soweit er sich 
auf die· Erhöhung der Tilgungsrate bezieht - für 
die Zukunft unanwendhar. Die Verpflichtung zur 
Leistung eines außerordentlichen Tilgungsbetrages 
bleibt allerdings aufrecht. Die insbesondere auch 
aus kompetenzrechtlicher Sicht im Verfassungs
rang stehende Neuregelung fingiert ab 1. Juli 1987 
geleistete oder zu leistende Zinsen auf Grund der 
bisher geltenden Rechtslage als erhöhte Tilgungs
rate. 

Zu § 33 Abs. 4 und 5 StEG: 

wird festgehalten, daß im· Sinne' der Bereinigung 
der wohnrechdü::hen' Vorschriften die durch § 58 
Abs.4 MRG angeordnete Transformation' des 
Mietzinsbildungsrechtes des Wohnhaus-Wieder
aufbaugesetzesauszuformulieren ist, ohne späteren 
Reformzielen des Arbeitsübereinkommens vorzu
greifen. Da\;>ei ist klarzustellen, daß die neue ver
stärkte Tilgung nach dem StEG wie bisher die Zin
sen auf die Mieter überyvälzbar und in der Haupt
mi~tzinsabrechnung als Ausgabe auszuweisen ist, 
da diese Tilgungsraten nur eine Durchlaufpost und 
keine für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnah
men reservierbaryn Einnahmen sind. Unter einem 
wird die Transformatio~sklausel des § 58 Abs.4 
MRG im Einklang' mit der Lehre (insbesondere 
Würth in Rummel, ABGB Rdz 5 zu §16 MRG Anh 
(WWG), Würth - Zingher, MRG 2,306 Anm 7 zu 
§ 15 WWG) 'durch Aufnahme des § 16 MRG ver
deutlicht. Das bedeutet, daß für Wohnungen die 
Mietzinsbildung nur nach § 16 Abs. 2 MRG in Ver-

. bindung mit § 16 Abs. 3 und 4 leg. cit. in Betracht 
kommt, für Geschäftslokale hingegen nach § 16 
Abs.1 Z 1 MRG. Nach begünstigter Rückzahlung 
gemäß dem Rückzahlungsbegünstigungsgesetz aus 
1971 oder dem RBG 1987 richtet sich für danach 
abgeschlossene Verträge die Mietzinsbildung nach 
den Mietzinsbildungssondervorschriften des Rück
zahlungsbegünstigungsrechtes. Damit werden 
besonders durch Neuverträge nach begünstigter 
Tilgung wiederum die für die Erhaltung und Ver
besserung erforderlichen Mittel stärker aus der 
Hauptmietzinsreserve aufgebracht werden können. 
Zum Aufteilungsschlüssel gilt das zu § 2 RBG 1987 
Ausgeführte. 

Die in § 35 Abs. 1 und § 36 StEG vorgesehenen 
Änderungen sind durch die Ausweitung des Kreises 
der Förderungsnehmer in § 33 Abs. 1 bedingt. 

. zum V. Abschnitt (WGG) 

Die Änderungen des Wohnungsgemeinnützig
keitsgesetzes betreffen einerseits Entgeltbildungs
vorschriften, die im Zusammenhang mit dem RBG 

. 1987 neu ausgeformt werden, und andererseits all-
gemeine wohnrechtliche Harmonisierungen, insbe
sondere im Bereich des Kündigungsschutzes und 
der gemeinnützigkeitsrechtlichen Wohnrechtsson-

derverfahren. Damit wird den Absichtserklärungen 
in den Punkten 1 urid 4.1' der Beilage 15 . des 
Arbeitsübereinkommens aus Anlaß des RBG1987 
teilweise Rechnung getragen.' 

Zu Ziffer 1 (§13 Abs. 4,:WGG):, 

Durch den rieuen Abi;. 4 des §'13 WGG wird für 
gemeinnützige Bauvereinigung~ri' eineEritgdtbil~ 
dungsvorschrifteingeführt, die' dem § 9 Abs. 4' des 
RBG 1987 entsprechen soll. Bei Über.lassungvori 
W ohnungeri oder ·sönstig'en .. RäumliChkeiten' ka:f{11 
ein Entgelt vereinbart werden, \dasnathwöhnwert~ 
bezogenen Kriterien, die dem§ 16 Abs. 1MRG 
nachgebildet sind, bemc'ssen werden kirii1.pieses 
Entgelt kann sich in verschiedenen Varianieridil;r,c 
stellen, die vonWohn\vertu'ntetsthiecleh inn'erh'alb 
der Baulichkeiten tiber eine 6bjektsgnippeh6ezö'~ 
gene Mischkalkulatiob. bis z'Ueiner 'unterndlibellS
bezogenen Gesiuntko'sterid~ckurig' reidieri' kqnhen: 

'. ' .. -: i . i' , .. : .' 

Diese Form .der. En~ge!tskali5.ulationbest.and .. in 
verschiedenen AusformungeneiQ.erseits :im WGG 
1940 (siehe K()mment<i.f :y'()nWerner-Meier . ~ 
Draeger; 1941, Fußnote. 6 zu: §r Wc;Gbzw.§U 
WGGDV), das bis L979 inÖsterr;e;ich.gegolten hat; 
bzw. nach § 39 WGG .197,9 nüchweiter; gilt.u{ld 
andererseits. in anderen Wohnre.ch~gesetzen (si~he 
Österreicher, Wohnen :und;~iec;leJn,' H.dt 2/1987). 
Bestehende Verträge: sind von, dieser Nellregelung 
nicht betroffen (siehe.§4 Abs:2 LSat.zRBG 1987).: 
Die Einbeziehung von unternehmensbez9genen 
Bewertungskriterien soll aber nicht nur für das lau: 
fende Entgelt, sonqernal.\<:h für:dieEip.maltahlu.l,l~ 
gen des Mieters gelten. .Es sind dabei die Regeln 
des § 17 WGGarizuwenden; wodurch: ~uch die 
Rethtswirksamkeit nach §~ 27 'Abs. 2 li~.a MRG 
gesichert ist. . . . ",' 

Zu Ziffer 4 (§ 14 Abs. 9 WGG): 

Die Neuregelungdes§ 13 Abs.4 WGG erfordert 
eine Verwendungsvorschrift für die nach dieser 
Bestimmung abweichend vom streng objektsbezo
genen Kostendeckungsprinzip eingehobenen 
Beträge. Vorsorglich wird klargestellt, daß die Ver
wendung für die primären Aufgaben gemeinnützi
ger Bauvereinigungen gemäß § 7 Abs. 1 WGG zu 
erfolgen hat. Damit wird durch die nach wie vor 
geltende Gesamtkostendeckung im Unternehmen 
auch ein interner, Ausgleich, insbesondere nach 
wohnwertbezogenen Kriterien, ermöglicht. 

Zu Ziffer 5 (§ 15 Abs. 1 WGG): 

Die Ergänzung im § 15 Abs.l WGG soU 
geWährleisten, daß im Bereich der W ohnbauförde
rung der jeweilige Aufteilungsschlüssel auch für die 
Berechnung des Preises herangezogen werden 
kann. 

Zu Ziffer 7 (§ 20 WGG): 

Die Rechtsprechung hat den Ausnahmetatbe
stand des § 1 Abs. 2 Z 2 MRG so verstanden 
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(MietSlg. 36.240/16 sowie 37.230/9, 37.590/9, 
37.597), daß sie schon 1985 (MRG Nov. 1985 
BGBI. Nr. 559) zu einer ersten Änderung im 
Gemeinnützigkeitsrecht Anlaß gab. Soweit die 
Wohnraumüberlassung durch eine gemeinnützige 
Bauvereinigung durch diese Bestimmung zur 
Gänze aus der Anwendung des MRG ausgenom
men war, wurde bereits damals für genossenschaft
liche Rechtsverhältnisse der KündigungsschlJtz 
wieder eingefühn (BGBI. Nr. 559/1985). Im Inter
esse einer Harmonisierung sowie des Schutzes der 
Mieter sieht nun der § 20 Abs. 1 WGG ausdrück
lich vor, daß sich dies auJ aUe Verträge bezieht, die 
gemeinnützige Bauvereinigungen im Rahmen der 
entgeltlichen Überlassung des Gebrauchs einer 
Wohnung Qder sonstigen Räumlichkeit abschlie
ßen. Damit ist d~r in vielen Fällen ohnedies auch 
venraglich vorgesehene Kündigungsschutz wieder 
auf den Standard gestellt, wie er vom Gesetzgeber 
wohl beabsichtigt war. Der nun in § 20 Abs. 2 vor
gesehene Kündigungsgrund im Sinne des § 30 
Abs.1 MRG (vergleichbar mit § 19 Abs.2 Z 15 
MietG) ist eine Übergangsregel, die' dem nachste
hendenUmstand Rechnung trägt: Mietverhältnisse 
mit' gemeinnützigen Bauvereinigungen, die gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z 2 MRG vom Anwendungsbereich des 
MRG ausgenommen sind, wären gemäß § 49 
Abs. 1 MRG ohne gesetzliche Regelung ab 1. Jän
ner1989 frei kündbar. Es ist daher die freie Künd
barkeit hi~r auf eirie Änderungskündigung zurück
genommen worden. 

Zu Ziffer 8 (§ 22Abs. 1 WGG): 

Hiezu wird 'bemerkt, daß nach der Rechtspre
chung des Obersten Gerichtshofes (10. Februar 
1987, 5 Ob 163/86) der Katalog der außerstreiti-

Günter Dietrich 

Berichterstatter 

gen Vedahren im § 22 Abs. 1 berichtigend dahin zu 
lesen ist, daß auch die in § 37 Abs. 1 MRG genann
ten für gemeinnützige Bauvereinigungen anwend
baren Fälle im außerstreitigen Verfahren nach § 22 
WGG zu entscheiden sind. Der berichtigenden 
Auslegung des Obersten Gerichtshofes folgend, hat 
der Gesetzgeber § 22 Abs. 1 WGG neu gefaßt, 
ohne normativ an der Rechtslage etwas zu ändern. 
Eine normative Änderung stellt allein die Auf
nahme des § 13 Abs. 4 in die Überprüfung nach 
§ 22 Abs. 1 dar. Die dortige Angemessenheitsprü
fung erfolgt mit derselben Antragsbefugnis und im 
selben Rahmen wie nach dem MRG für das WGG. 

Zu Ziffer 10 (§ 28 Abs. 8 WGG): 

Da durch die in Z 8 neu gefaßte Z 6 des Abs. 1 
des § 22 WGG bei im Sinne des § 13 Abs. 4 WGG 
bemessenen Entgelten nur mehr eine Angemessen
heitsprüfung analog § 16 Abs.1 MRG iVm § 37 
Abs. 1 Z 8 MRG erfolgt, muß dem Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten eine andere (neue) 
Informationsmöglichkeit gegeben werden. Die Prü
fung der Einhaltung . der unternehmensbezogenen 
Gesamtkostendeckung obliegt den Landesregierun
gen als Aufsichtsbehörden nach § 28 Abs. 4 WGG. 
Es erschien daher angebracht, das Ergebnis dieser 
Prüfung in die Offenlegung gemäß § 28 Abs. 8 
WGG einzubauen und damit jedermann nach § 29 
Abs. 6 WGG zugänglich zu machen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Bauten
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e set zen t - • / 
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung eneilen. /. 

Wien, 1987 06 30 

Dipl.-Kfm. Dr. Keimel 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXX über die 
einmalige Gewährung einer Sonderbegünsti
gung bei vorzeitiger Rückzahlung von Wohn
baudarlehen der öffentlichen Hand (Rückzah
lung~~egünstigungsgesetz 1987 - RBG) sowie 
zur Anderung des W ohnbauförderungsgeset
zes 1984, des Stadtemeuerungsgesetzes, des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes und des 
Startwohnungsgesetzes( 1. W ~hnrechtsände-

rungsgesetz - 1. WAG) 

Der Nationalrat hat beschlossen~ 

I. ABSCHNITT 

Gegen~tand des Rückzahlungsbegünstigungsgeset
zes 1987 

§ 1. (1) Darlehensschuldner von öffentlichen 
Wohnbaudarlehen (Förderungsdarlehen), die nach 
dem Bundesgesetz betreffend die Ausgestaltung des 
Staatlichen Wohnungsfürsorgefonds zu einem Bun
des"Wohn- und Siedlungsfonds, BGBl. Nr. 252/ 
1921, oder dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, 
BGBl. Nr. 130/1948, oder dem Wohnbauförde
rungsgesetz 1954, BOBl. Nr. 153, oder vor dem 
1. Jänner 1980 nach dem Wohnbauförderungsge
setz 1968, BGBl. Nr. 280/1967, erstmalig zugesi
chert worden sind, haben gegenüber dem Darle
hensgeber (Bundes~Wohn- und Siedlungsfonds, 
Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungs
fonds oder Land) bei vorzeitiger Rückzahlung 
durch begünstigte Tilgung durch einen einmaligen 
Tilgungsbetrag nach Maßgabe dieses Bundesgeset
zes Anspruch auf eine Begünstigung. 

(2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Mieter 
auch der auf Grund eines genossenschaftlichen 
Nutzungsvertrages Nutzungsberechtigte, ist Miet
gegenstand auch jede gegen Mietzins oder Entgelt 
zum Gebrauch überlassene Wohnung oder 
Geschäftsräumlichkeit. 

(3) Rechtsansprüche des Darlehensschuldners 
. nach diesem Bundesgesetz sind zu seinem Nachteil 

nicht abdingbar. Für Streitigkeiten zwischen Darle
hensschuldner und Darlehensgeber ist das Landes
oder Kreisgericht zuständig, in dessen Sprengel die 
belastete Liegenschaft liegt. 

Begünstigte Tilgung 

§ 2. (1) Bei begünstigter Tilgung ist de~ Darle~ 
hensschuldner ein Nachlaß zu gewähren. 

(2) Bei Wohnungseigentum kann der Nachlaß 
von jedem WohnungseigentÜmer, bei gemeinsa
mem Wohnungseigentum von den Ehegatten, zu 
dem auf den Liegenschaftsanteil entfallenden Teil 
der Förderungsdarlehensschuld in Anspruch 
genommen werden. 

(3) Die begünstigte Tilgung kann auch als Teil
tilgung für. einzelne Mietgegenstände, die Miet" 
zinsbildungsvorschriften unterliegen, vorgenom
men werden. Dabei ist der auf den Mietgegenstand 
entfallende Teil der Förderungsdarlehensrestschuld 
nach dem Aufteilungsschlüssel zu ermitteln, der in 
den letzten zwei Kalenderjahren vor der begünstig
ten Tilgung angewendet wurde. 

(4) Für die begünstigte Voll- oder Teiltilgung 
bedarf der Darlehensschuldner der Zustimmung 
des Mieters, sofern dadurch aus öffentlichen Mit
teln gewährte oder zu gewährende Zuschüsse oder 
Beihilfen nach dem Wohnbauförderungsgesetz 
1984, BGBl. Nr. 482, oder nach den im § 1 ange
führten Bundesgesetzen wegfallen. Die Zustim
mungserklärung kann wirksam nur auf einem vom 
Darlehensgeber aufzulegenden Formblatt abgege
ben werden, das eine Belehrung über solche 
Ansprüche und ihre Voraussetzungen enthält.- Der 
Mieter kann seine Zustimmung daran knüpfen, daß 
von ihm zur begünstigten Tilgung erbrachte Lei
stungen den Mietzins entsprechend vermindern. 

§ 3. (1) Der Nachlaß beträgt, sofern nicht § 4 
Abs. 1 angewandt wird, 

1. bei einer Restlaufzeit des Förderungsdarle
hens von mindestens 20 Jahren 50 vH, 

2. bei einer Restlaufzeit des Förderungsdarle
hens von 10 bis unter 20 Jahren 40 vH, 

3. sonst 30 vH. 

Die Restlaufzeit ist von der im Schuldschein festge
legten Darlehenslaufzeit zu berechnen. 

(2) Dem Darlehensschuldner ist für die begün
stigte Voll- oder Teiltilgung durch einen einmali
gen Tilgungsbetrag als Begüns}igung ein Nachlaß 
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nach Maßgabe des Abs. 1 zu gewähren, der von der 
noch nicht fälligen Förderungsdarlehensschuld 
berechnet wird. Die vorzeitige Rückzahlung hat 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungs
frist zu einem Fälligkeitstermin der Halbjahresan
nuitäten (Halbjahrestilgungsraten) zu erfolgen. Die 
Kündigungserklärung ist in den Antrag auf Gewäh
rung des Nachlasses aufzunehmen und gilt nur für 
den Fall der Erfüllung der Voraussetzungen für 
den Anspruch auf begünstigte Tilgung. 

§ 4. (1) Gemeinden oder gemeinnützigen Bau-' 
vereinigungen ist auf Antrag anstelle der Begünsti
gung nach § 3 ein Nachlaß bis zu 60 vH zu gewäh
ren, sofern dadurch die der Förderung zugrunde 
liegenden aushaftenden Darlehen (Förderungs
und allfällige Hypothekardarlehen) so konvertier
bar sind, daß die Annuität (Tilgungsrate) für, das 
Konversionsdarlehen nicht höher ist als die lau
fende Leistung' für die zu konvertierende Schuld. 
Der Berechnung des erforderlichen Nachlasses ist 
stets ein Zinsfuß vort 8 vH und eine Laufzeit von 
mindestens 25 Jahren zugrunde zu legen, sofern 
sich aus dieser Laufzeit nicht eine geringere Begün
stigung als nach § 3 Abs. 1 ergibt; in diesem Fall ist 
die La4fzeit entsprechend zu verkürzen. Bei der 
Aufnahme des Konversionsdarlehens ist ein Zins
fuß gemäß § 17 Abs. 2, des Wohnb;tuförderungsge
sexzes 1984 zu vereinbaren. Die Konvertierung des 
Förderungsdarlehens bildet für Annuitätenzu
schüsse nach dem ,Wohnbauförderungsge~etz 1954 
und dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 keinen 
Einstellungsgrund. Die Zuschußhöhe richtet, sich 
nach den in den Schuldscheinen vor der Konvertie
rung zugrunde liegenden Darlehen. 

,(2) Gemeinnützige Bauvereinigungen haben bei 
begünstigter Volltilgung oder bei Teiltilgung im 
Sinne, des § 2 Abs. 3 für einzelne Mietgegenstände 
oder zu mehr als 50 vH der Förderungsdarlehens
restschuld mit Eigen- oder Fremdmitteln bei beste
henden Miet- oder Nutzungsverträgen die Entgelt
bildung nach § 14 und § 39 Abs., 8 des Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetzes, BGBL Nr. 139/1979, in 
der. Fassung der BGBL Nr.520/1981, 482/1984 
und 559/1985 vorzuneh~en. Dabei sind die, von 
der gemeinnützigen Bauvereinigung zur Konvertie
rung eingesetzten Eigenmittel hinsichtlich Laufzeit 
und Verzinsung Fremdmitteln gleichzuhalten. Für 
~anach geschlossene Verträge über die entgeltliche 
Uberlassung des Gebrauches einer Wohnung oder 
eines Geschäftsraumes kann die Entgeltbildung 
nach§ 13 Ahs. 4 in Verbindung mit § 14 des Woh-, 
nungsgemeinnützigkeitsgeset?;e~ in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes vorgenommen werden. 

§ 5. (1) Die Begünstigung darf nur gewährt'wer
den, wenn die Restlaufzeit des Förderungsdarle
hens zum Zeitpunkt der Einbringung des Antrages 
auf Gewährung des Nachlasses mindestens fünf 
Jahre beträgt und der Antragsteller alle seine ver
traglichen Verpflichtungen aus dem Förderungs
darlehen erfüllt hat. Sie darf nicht gewährt werden, 

wenn das Förderungsdarlehen vom Darlehensgeber 
auf Grund förderungsrechtlicher Bestimmungen 
gekündigt oder fällig gestellt ist. 

(2) Gestundete Beträge bleiben bei der Berech
nung der Begünstigung außer Betracht. 

Anträge und Endtermin 

§ 6. (1) Anträge auf Gewährung einer Begünsti
gung sind bis zum 31. Dezember 1988 beim Bun
desministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
für Förderungsdarlehen des Bundes-Wohn - und 
Siedlungsfonds und des Wohnhaus-Wiederaufbau
und Stadterneuerungsfonds, sonst bei dem nach der 
Lage der belasteten Liegenschaft zuständigen Amt 
der Landesregierung einzubringen. Im Antrag. ist 
die Förderungsdarlehensschuld, für welChe die 
Begünstigung angestrebt wird, genau zu bezeich
nen. 

(2)' Zur Erledigung ist dem' Darlehensschuldner 
die' Höhe der noch aushaftenden Förderungsdarle
hensrestschuld sowie die Voraussetzungen, unter 
welchen eine V 011- oder beantragte Teiltilgung 
zulässig ist; mitzuteilen. Dabei darf bei noch nicht 
endgültig abgerechneten Förderungsverfahren vor
behalten werden, daß der mitgeteilte Betrag nach 
endgültiger Abrechnung angepaßt wird. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten und die Länder kön'nen sich zur 
beschleunigten Erledigung auch juristischer Perso
nen des privaten Rechts im Interesse der Sparsam
keit, Wirtschaftfichkeit und Zweckmäßigkeit bedie
nen. Die in Abs. 1 genannten Bundesfonds können 
dert ~ich aus der Besorgung der Abwicklung dieses 
Bundesgesetzes ergebenden Sachaufwand unmittel
bar aus Fondsmitteln bestreiten. 

Verwendung der rückfIießenden Mittel 

§ 7. (1) (Verfassungsbestimmung) Die auf Grund 
dieses Abschnittes rückfließenden Beträge aus vor
zeitigen Rückzahlungen sind vierteljährlich abzu
rechnen und jeweils zu einem Drittel am 30. des 
Folgernonats endgültig an den Bund abzuführen. 

(2) Die restlichen zwei Drittel verbleiben dem 
Land für bundesgesetzlich geförderten Wohnbau 
beziehungsweise sind von den Bundesfonds nach 
§ 7 Abs. 2 des Wohnbauförderungsgesetzes 1984 
abzuführen. 

Kontrolli-echt des Bundes 

§8. (1) Die Länder haben über die rückfließen
den Mittel sowie über ihre Tätigkeit nach diesem 
Abschnitt für jedes Jahr, längstens bis 31. März des 
folgenden' Jahres, dem Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten so lange einengeson
dertnach Förderungswerber (Gemeinden, gemein
nützige Bauvereinigungen, sonstige Förderungs
werber), Förderung und Art der Begünstigung 
gegliederten Bericht zu erstatten, bis die Abwick-
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lung der gewährten begünstigten vorzeitigen Til
gungen abgeschlossen ist. 

(2) Der Bunclesminlstet für wirtschafdiche Ange
legenheiten ist berechtigt, durch seine Organe die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnittes zu 
überwachen. Die Länder sind verpflichtet,den 
Organen des BlJndesministersflj.[ wirtschaftliche 
Angelegenheiten auf Verlangen in die erforderli
ehen Geschäftsstücke, sonstigen Unterlagen und 
Belege Einsicht zu gewähren und die erforderli
chen Auskünfte zu erteilen. 

Aufhebung von Beschränkungen 

§ 9. (1) Nach begünstigter Tilgung hat der Dar
lehensgeber dem Eigentümer die Einwilligung zur 
Löschung des Pfandrechts für das Förderungsdarle
hen und aller auf Grund der Förderungsdarlehens
bedingungen . zu seinen Gunsten einverleibten 
Rechte und Einschränkungen zu erteilen. Dies gilt 
auch für Konversionsdarlehen und sinngemäß auch 
in den Fällen der Teiltilgurig,. in denen allfällige 
Teillöschungen und Rangeinräumungen erforder
lich sind. Bedingungen und Auflagen über die Wär
meversorgung und die Wartung und Nutzung von 
Gemeinschaftsanlagen bleiben aufrecht. 

(2) Hat ein Wohnungseigentümeroder haben 
Ehegatten bei Wohnungseigentumnach' § 9 des 
Wohnungseigentumsgesetzes 1975, BGBI. Nr. 417, 
begünstigt getilgt, so ist er (sind sie) von der Haf
tung für das Förderungsdarlehen zu befreien. Der 
Darlehensgeber hat nach Maßgabe des Abs. 1 in 
die Einverleibung der Löschung des Pfandrechtes 
des Förderungsdarlehens einzuwilligen. 

(3) Hat der Darlehensschuldner für einzelne 
Mietgegenstände eine begünstigte Teiltilgung vor
genommen, so ist bei späterer Begründung des 
Wohnungseigentums an. diesen Mietgegenständen 
Abs.2 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Bei Neu~bschlüssen von Mietverträgen nach 
begünstigter Teil- oder Volltilgung kann fur die 
von der Tilgung betroffenen Mietgegenstände ein 
nach Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstat
u,Illgs- und Erhaltungszustand angemessener 
Hauptmietzins begehrt werden, sofern nicht § 4 
Abs. 2 anzuwenden ist. 

Gebührenbefreiung 

§ 10. Die durch die begünstigte Voll- oder Teil
tilgung (insbesondere§ 4) veranlaßten Schriften 
und Rechtsgeschäfte sind von den Stempel- und 
Rechtsgebühren, die. gerichtliChen Eingaben und 
Amtshandlungen von den Eingaben- und Eintra
gungsgebühren befreit. 

II. ABSCHNID' 

UnwU:ksamkeit von Bei~stungsver1;>oten und Vo;-
. ,'. kaufsrechten .' . . 

§ 11. Die zugunsten . des Bundes-Wohn- und 
Siedlungsfondsim Grundbuch einverleibte!1 Belac 

stungsverbote und Vorkaufsrechte werden unwirk
sam. 

III. ABSCHNITT 

Änderung desWohnbauförderungsgesetzes 1984 

§ 12. Das Wohnbauförderungsgesetz 1984, 
BGBl: Nr. 482, wird geändert wie folgt: 

1.§ 53 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die gerichtliche Beglaubigung der Unter
schriften auf den zur pfandrechtlichen Sicherstel
lung der Darlehen und Kredite gemäß den §§ 22, 
30 und 31 errichteten Urkunden, die gerichtlichen 
Eingaben und die grundbücherlichen Eintragungen 
zur pfandrechtlichen Sicherstellung von Darlehen 
und Krediten, die zur Finanzierung der nach die
sem Bundesgesetz geförderten Bauvorhaben erfor
derlich sind, sind von den Gerichtsgebühren 
befreit." 

i. Im § 55 wird nach dem ersten Satz eingefügt: 

"Als Wohnungsaufwand gilt hiebei auch die. Til
gung und Verzinsung eines Konversionsdarlehens 
gemäß § 4 des Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes 
1987, BGBI. Nr .... ; in einem solchen Fall ist § 34 
Abs. 3 Z2 auf das Konversionsdarlehen zu bezie
hen." 

IV. ABSCHNITT 

Änderung des Stadterneuerungsgesetzes 

§ 13. Das Stadterneuerungsgesetz, BGBI. 
Nr. 287/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.·483/1984wird geändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Dieses Bundesgesetz gilt auch für Gebäude 
außerhalb von Assanierungsgebieten, sofern 

1. sie mit den Bebauungsvorschriften (F1ächen
widmungs- und Bebauungsplan) vereinbar 
sind, . . 

2. mindestens die Hälfte der Gesamtnutzfläche, 
das ist die Summe der Nutzflächen aller Woh
nungen und Geschäftsräume, Wohnzwecken 
.d~n~ '. . 

3. sie mehr als zwei Wohnungen enthalten und 
4, mindestens die Hälfte der Wohnungen man-

gelhaft ausgestattet ist (§ 3 Z 10). 

Hievon ausgenommen. sind' landwirtschaftliche 
Wohrthäuseraußerhalb eiriesgeschlosseneli Sied
lungsgebietes. Z 1 gilt für zum Abbruch bestimmte 
Gebäude nicht." 

2.§ 331autet einschließlich der Überschrift: . 

;,Mittelund Maßnahmen 
" , 

§ 33; (1) Von dem gemäß §] Wohnhaussanie~ 
rungsgesetz,. BGBL' Nt,4.83/1984, aufgebrachten 
Kapital ist der gemäß Abs. 2 festgelegte Teil dem 
Wohnhaus-Wiederaufbau-und Stadterneuerungsc 
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fonds (BGBL Nr. 130/1948 und 164/1982) für die 
Gewährung zinsengünstiger Darlehen oder nicht
rückzahlbarerBeiträge zur Finanzierung von 

1. Stadterneuerungsmaßnahmen von Gemein
den oder Gemeindeverbänden im engen 
Zusammenhang mit dem Wohnbereich, 

2. Sanierungsmaßnahmen im Sinne des § 11 
Wohnhaussanierungsgesetz an Gebäuden, 
deren Erhaltung durch das Denkmalschutzge
setz, BGBL Nr. 533/1923, oder zur Wahrung 
des Ortsbildes durch Landesgesetze vorge
schrieben ist, 

3. Sanierungsmaßnahmen an Bauwerke'n, die 
unter § 2 Denkmalschutzgesetz fallen, 

zur Verfügung zu stellen, 

Für die Gewährung solcher Darlehen und Beiträge 
sind weiters die Mehrerträge aus der erhöhten Til~ 
gung gemäß Abs. 3 heranzuziehen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten hat durch Verordnung jene Maßnah
men gemäß Abs. 1 festzulegen, für deren Finanzie
rung eine Förderung nach diesem Abschnitt 
gewährt werden darf. Dabei ist insbesondere auf 
Maßnahmen Bedacht zu nehmen, die der Verbesse
rung der Wohnumwelt dienen. Der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten legt ferner im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen durch Verordnung fest, welcher Teil bis zu 
einem Höchstausmaß von 25 vH des gemäß § 7 
Wohnhaussanierungsgesetz aufgebrachten Kapitals 
für Zwecke nach Abs. 1 zur Verfügung steht. 

(3) (Verfassungsbestimmung) Darlehen, die auf 
'Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, 
BGBL Nr. 130/1948, gewährt wurden, sind, sofern 
nicht gemäß § 36 Abs. 2 Wohnbauförderungsglisetz 
1968 oder gemäß § 60 Abs. 5 Wohnbauförderungs
gesetz 1984, BGBL Nr. 482, eine höhere Tilgungs
rate zu leisten ist, ab 1. Jänner 1988 an den Wohn
haus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds in 
gleichbleibenden jährlichen Raten von 3,5 vH der 
Darlehenssumme in zwei gleichen Teilbeträgen 
abzustatten, die am 1. Jänner und am 1. Juli jedes 
Jahres fällig sind. Ab 1. Juli 1987 sind die auf 
Grund des zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechts 
zu leistenden Zinsen als Tilgungsrate zu leisten und 
mit der nächsten Vorschreibung ab 1. Jänner 1988 
auf die Höhe der Tilgungsrate zu ergänzen. Setzt 
sich der Hauptmietzins nach den in § 15 Wohn
haus-Wiederaufbaugesetz genannten Bestandteilen 
zusammen, so beträgt der Prozentsatz der Haupt
mietzinsbestandteile ab 1. Jänner 1988 3,5 vH für 
noch nicht zurückgezahlte Darlehen. 

(4) Ist der nach § 15 Wohnhaus-Wiederaufbau
gesetz in der jeweils geltenden Fassung errechnete 
jährliche Hauptmietzins eines Mietobjektes niedri
ger als der auf das Jahr umgerechnete zulässige 
Hauptmietzins nach § 16 Abs. 1 Z 1 bzw. Abs. 2 bis 
4 Mietrechtsgesetz, BGBL Nr.520/1981, in der 
geltenden Fassung, kann bei Wiedervermietungen 

dieser verlangt' werden. War' bei bestehenden 
Hauptmietverträgen der gegenüber dem nach § 15 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz errechneten hö
here zulässige Hauptmietzins nach § 2 Abs. 1 lit. a 
Mietengesetz in der am 31. Dezember 1981 in Gel
tung gestandenen Fassung verlangt worden, kön
nen den Hauptmietern die sich aus Abs. 3 nach 
Erhöhung der Tilgungsrate ergebenden Beträge 
angerechnet werden, wobei die Auf teilung in dem
selben Verhältnis zu erfolgen hat, wie die Tilgungs
raten in den letzten zwei Jahren überwälzt wurden. 

(5) Die Tilgungsraten sind bei der Hauptmiet
zinsabrechnung als Ausgaben auszuweisen." 

3. § 35 Abs. i lautet: 

,,(1) Anträge auf GeWährung von Darlehen oder 
nicht-rückzahlbaren Beiträgen sind in den Fällen 
des § 33 Abs. 1 Z 1 von der Gemeinde (Gemeinde
verband), in den übrigen Fällen vom Eigentümer 
des Gebäudes oder vom Bauberechtigten beim 
W ohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungs~ 
fonds einzubringen. Den Anträgen sind die Nach
weise über das Vorliegen der Förderungsvorausset
zungen und die Unterlagen über die beabsichtigten 
Maßnahmen und deren voraussichtliche Kosten 
anzuschließen. Bei Erledigung im Si~ne des Antra
ges hat der Fonds die Gewährung des Darlehens 
oder Beitrages schriftlich zuzusichern." 

4. § 36 lautet einschließlich der Übersc~rift: 

"Prüfung durch Organe des Bundes 

§ 36. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch seine Organe die Ein
haltung per Vorschriften dieses Abschnittes zu 
überwachen, wobei die Förderungswerber zu ver
pflichten sind, den Organen des Bundesministers 
für wirtschaftliche Angelegenheiten und des Bun
desministers für Finanzen auf Verlangen in die 
bezughabenden Geschäftsstücke, sonstigen Unter~ 
lagen und Belege Einsicht zu gewähren und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen." 

5. Im Art. III § 2 Abs. 1 Z 4 entfallen die Worte 
"und dritter" sowie "und Abs. 3 erster und zweiter 
Satz". 

6. Art. III § 2 Abs. 1 Z 5 lautet: 

,,5. ist hinsichtlich des Art. I § 33 Abs. 3 bis 5 der 
Bundesminister für Justiz, hinsichtlich des 
Abs. 3 gemeinsam mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten" 

V. ABSCHNITT 

Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 

§ 14. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, 
BGBL Nr~ 139/1979, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 559/1985, wird geändert 
wie folgt: 
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, L I)em§ 13winHolgender Abs. 4 angefügt:' 

,,(4Y ':i3eiÜberl~ssung 6:adl b~gunstigter RÜck~ 
zahlung gemäß dem Rückzahlungsbegünstigungs-
gesetz 1987,:BGBL !Nr ...... ,voii'z,ur Errichtung 
der Baulichkeit gewährten Darlehen ausöffentli
chenMittelrrkönnen bei der ,Berechnung des Ent~, 
gelts und der neben dem Entgelt zu .1eis~enden 
Beträge (§ 17) abweichend von den Absätzen 1 und 
2; Größe,'Art;Bes'chaffenheit; Lage, AusstattUngs
und Erhaltungszustand der Wohnurig 'oder soiisti" 
gen Räumlichkeiten, sowie der Baulichkeit oder 
mehrerer Baulichkeiten; die vergleichbare Merk
male aufweisen, zugrunde gelegt werden:" 

2. Im ,§ 14 Abs.2 ~ird der Ausdruck "Erhal
tungsbeitrages" dl1rchden Ausdruck "Erhaltungs
und Verbesserungsbeitrages" ersetzt. 

3. Im § 14 Abs.7 wird das Zitat ,,Abs. 3" durch 
das Zitat "Abs. 6" ersetzt. 

4. Dem § 14 ~ird folgender Abs, 9 angefügt: 

,,(9) Nach § 7 Abs. bind tu verwenden Beträge, 
die 

l.auf Grund der Entgeltsberechnung nach § 13 
, Abs. 4 eingehoben wurden und keiner weite

ren Verwendung nach den vorstehenden 
Absätzen mehr unterliegen, weiters 

2. vor Abschluß des Vertrages oder zu diesem 
Anraß nach § q Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 14 Abs. 1 dritter Satz erbrachte und unter 
sinngemäßer Anwendung des § 17 rückzahl-
bare Beträge." ' 

5. Dem § 15 Abs.l wird folgender Satz ange
fügt: 

"Wurden öffentliche Wohnbauförderungsmittel 
verWendet, so ist nach;dem bei der Endabrechnung 
angewendeten Berechnungsschlüssel aufzuteilen, 
sofern nicht anderes vereinbart wurde oder eine 
andere Aufteilung durch gerichtliche Entscheidung 
vorliegt. " 

6. Im § 19 Abs. 1 wird der Ausdruck' "Erhal
tungsbeitrag" durch den Ausdruck "Erhaltungs
und Verbesserungs beitrag" ersetzt. 

7. § 20 lautet samt Überschrift: 

"Besondere Anwendung mietrechtlicher ' Bestim
mungen auf Miet- und sonstige Nutzungsverträge 

§ 20. (1) Die §§ 2, 7 bis 14, 21 - ausgenommen 
dessen Abs. 1 Z 7 - und die §§ 23 bis 42 des Miet
rechtsgesetzes sind auf die Überlassung des 
Gebrauchs einer Wohnung oder eines Geschäfts
raumes aus dem Titel eines Miet- oder sonstigen 
Nutzungsvertrages auch in den Fällen anzuwen
den, in denen § 1 des Mietrechtsgesetzes anderes 
bestimmt. 

(2) Waren für das Miet- oder sonstige Nut
zungsverhältnis gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 des Miet
rechtsgesetzes auch seit dem 1. Jänner 1986 nicht 

dessen §§30bis 36, wöhlaber.die§§19 bis 23 des 
Mietengesetzes anzuwenden, kann die gemeinnüt-

, zige Bauv:ereinigung ab ,1 .• Jänner 1989)m Sinne des 
§ 30d~s' Mietrechtsgesetzesde'.l. Miet~ .oder Nut, 
zungsVert~a:gkündigen~we'1n sich der Mleterod~r 
sonstige Nutzungsberechtigte weigert, der Efhö.: 
hung' des' Entgelts füf die Überlassung des Gebrau
ches seines Miet-·oder Nutzungsgegenstanöes auf 
den Betrag zuzustimmen;·der nichdenVorschrif
teIl.' des·' W ohnungsgerrieinnützigkeitsgesetzes zu 
entrichten wäre. Hiebei ist § 33 ·Abs. ldes Miet
rechtsgesetzes sinngemä~ anzu",en,den,. 

, .', .'.'.', 

(3) Überdies kann eine GenOssenschaft verlan
gen, daß in allen F:i.ilen der Abtretung des Miet
rechtes (§ 12 Abs. 1 und 2 des Mietrechtsgesetzes) 
und des Eintritts (§,14 Abs, 2 und 3 des Mietrechts
gesetzes) nur eine. Person iry. den ~lItzungpertrag 
eintritt. Bewerben' sich rriehrefe Personen um den 
Eintritt, so tritt der eintritts berechtigte Angehörige 
in den Nutzungsvertrag ein, den 'die, Genossen; 
schaft als Mitglied aufnimmt." 

8. § 22 Abs. 1 lautet: 

,,(1)· Über die Antl'äge in den im folgenden 
genannten Angelegenheiten" en,tscheidet das für 
Zivilrechtssachen zuständige Bezirksgericht, in des
sen Sprengel die Baulichkeit gelegten ist: 

1. Durchführung von Erhaltul1gs- und Verbes" 
serungsarbeiten(§§ 14 abis 14 c); . 

2. Durchsetzung des Ansp~uchs auf Wiederher
stellung (§ 7 Mietrechtsgesetz) ; 

3. Duldung von Eingriffen in das Miet- oder 
sonstige Nutzungsverhältnis zur Durchfüh
rung von' Erhaltungs-, Verbesserungs- und 
Änderungsarbeiten . einschließlich des 
Anspruches auf angemessene Entschädigung 

. (§ 8 Ab"s. 2 und 3 Mietrechtsgesetz) ; , 
4. Veränderung (Verbessenmg) .der zum .. ent

geltlichen Gebrauch, überla~senen Wohnung 
oder des Geschäftsraumes.(§ 9 Mietrechtsge
setz); " . 

5. Wohnungstausch (§ 13 ,Mietrechtsgesetz); .. 
6. Angemessenheit des vereinbarten oder 

begehrten Preises (§ 15) und Entgelts (§ 13 
Abs.4 und § 14); . 

7 . Verteilung der Kosten für den Betrieb (§ 14 
Abs.1); 

8. Erhöhungen nach § 14 Abs.2 bis 4 und 
§ 14 c; 

9. Legung der Abrechnungen (§ 19); 
10. Anteil an den Betriebskosten und laufenden 

Abgaben, Anteil an den Auslagen für die 
Verwaltung, Beitrag für Hausbesorgerarbei
ten, Anteil an den besonderen Aufwendun
gen (§ 14 Abs. 1; §§ 21, 23 und 24 Miet
rechtsgesetz) ; 

11. Richtigkeit des Erhaltungs- und Verbesse
rungsbeitrages und Rückzahlung (§ 14 d)." 

9. Im § 22 Abs. 5 wird das Zitat "Abs. 1 Z 1 bis 
4" dui-ch das Zitat ,,Abs. 1 Z 6 bis 8, 10 und 11" 
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sowie das Zitat "Abs; 1 Z 1" durch das. Zitat 
"Abs.1 Z6" ersetzt. 

10. Im § 28 Abs. 8 wird der Punkt nach der Z 5 
durch einen Beisitichersefzt und folgeride Z 6 
angdügt: ". 

,,6. die Fe~tstellung,ob die Entge!t~-oderPreis
bildung nach § 13 Abs. 4 erfolgt und sich dar
aus allenfalls ergebende Überschüsse' zur 
Erfüllung der Aufgaben des§7 Abs. 1 ver
wendet wurden." 

11. Im Art. IV Abs. 2 Z 1 wird das Zitat ,,§§ 9 
Abs .. 5, 14" durch das Zitat ,,§.§9 Abs. 5, 13, Abs. 4, 
14 ohne Abs. 9". ersetzt. . 

. VI. ABSCHNITT 

Änderung des Startwohnungsgesetzes 

. § 15. Das Startwohnungsgesetz, BGBL Nr. 264/ 
1982" in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 48311984 wird geändert wie folgt: 

1. § 11 Abs. 1 Z 3 entfällt. 

2. Dem § 11 wird folgender Absatz angefügt: 

,,(3) Soweit Zinsenerträgnisse gemäß Abs. 1 Z 2 
nicht für Zwecke dieses Bundesgesetzes benötigt 
werden, sind sie dem W ohnhaus-Wiederaufbau
und Stadterneuerungsfonds zur Erfüllung seiner 
Aufgaben gemäß § 33 Abs. 1 Stadtetneuerungsge
setz, BGBI. Nr. 287/1974, zu überWeisen." 

VII. ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 16. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes tritt das Bundesgesetz über die einmalige 
Gewährung einer Sonderbegünstigung für die vor
zeitige Rückzahlung von Wohnbaudarlehen der 
öffentlichen Hand (Rückzahlungsbegünstigungsge
setz), BGB!. Nr. 33611971, in der Fassung der Bun
desgesetze BGB!. Nr. 448/1974, 393/1977, 481/ 
J980 und 520/1981 mit Ausnahme des § 12 Abs. 3 
erster Satz außer Kraft. 

(2) § 14 Z 2, 3 und 6 gelten ab 1. Jänner 1986. 
§ 14 Z 5 gilt auch für aUe Übertragungen in das 
Mit- oder Wohnungseigentum nach dem 31. März 

1979; sofern § ,I5. des Wohnungsgemeinnützigkeits
gesetzes nach Maßgabe seines § 39 anzuwenden ist. 

(3) Kommt in anderen Bundesgesetzen eine Ver
weisung a.uf§ 20 Abs. 3 und,. 4 des Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetzes vor, so tritt anderen Stelle 
die Verweisung auf § ~O Abs. 3 de~ Wohnungsge~. 
meinnützigkeitsgesetzes. 

§ 17, (i) Mit der Vollziehu~g dieses Bundesge~ 
setzes, ausgenommen die §§ 13 und 14, sind 
betraut: 

1. der Bundesminister für Fin,anzen hinsichtlich 
des § 7 Abs. 2 und, soweit es sich nicht um 
Gerichtsgebühren handelt, des § 10,,' 

2: der Bundesminister für Justiz hinsichtlich des 
§ 1 Abs. 1 und 3, des § 4 Abs. 2, des § 9 Abs. l' 
zweiter Satz und Abs. 4 und des § 11, 

3. der Bundesminister für Justiz im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen 
hinsichtlich des § 10, soweit es sich. um 
Gerichtsgebühren handelt, und des § 12 Z 1, 

4. der Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten und - soweit das zu begünsti
gende Förderungsdarlehen vom Land gege
ben worden ist - die Landesregierungen hin
sichtlich der übrigen Bestim!TIlmgen. 

(2) Die Vollziehung des § 13 richtet sich nach 
Art. III §2 Abs. 1 des Stadterneuerungsgesetzes, 
die Vollziehung des § 14 nach Art. IV Abs. 2 und 3 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, jeweils in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes. 

VIII. ABSCHNITT 

Änderung des Bundesfinanzgesetzes 1987 

Artikel I 

In der Anlage I (Bundesvoranschlag) zum Bun
desfinanzgesetz 1987, BGB!. Nr. 119, ist der 
Ansatz 2/53274 AB 23 Rückzahlung von Darlehen 
nach dem Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 
einzufügen. 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen oetraut. 
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